
Jünger Von Jesus selbst berufen sind, Tkennt IN d grundsätzli: auch die Kirche als VO
Jesus 1Ns en gerufen“ (42) ler wird die Argumentation allerdings doch E{I{WAas üÜrftig).
Schließlich die Behandlung VO Abgrenzungs- und Verbindungsmomenten Kirche-Gottesreich
nach der Notwendigkeit einer Differenzlierung zwischen irche un Gottesreich bemüht sich
erl. eine Andeutung des inneren Bezuges Die Darlegung geht nicht tief 1NSs Detail
und genügt onl aum als Beitrag Z exegetischen der dogmatischen Auseinandersetzung
(eine Ausschöpfung etwa der 1n erireull'  er herangezogenen Schrifitzitate 1n der
Komplexheit ihrer Aussagen ist hier nNaturlı nıcı möglich), ann Der einem Gläubigen,
den die eingangs angeführten Fragen bewegen, bieten. Hugoth

GINTERS, Rudol£: Versprechen un Geloben., Begründungsweisen ihrer sittlichen Ver-
bindlichkeit. Düsseldorf 1973 Patmos Verlag. 186 S kärt,, 32,—.
Was ges:  1e. eigentlich geNaUeT, wenn UOrdensleute Profeß machen“? In den meiısten
Fällen (Iür die ZzZe1: Bindung gemä. „Renovationis causam“” sind uch r  ersprechen
möÖöglich; ın den elısten „UOrdensgemeinschaften“ Sind die lebenslangen Verpflichtungen
iMMer elu  e ges  ]1e. eiwas, das euitie allgemel e1in wen1g Tem geworden ist, 1es
ganz 1mM. egensatz irüher werden Gelübde abgelegt. emgegenüber besteht die
eidige, ber unleugbare Tatsache vieler UOrdensaustritte, der meisten davon ohl miıt
„Dispens VO.  b den elübden  - wieder: Was ges:  1e. ler eigentlich? Welche orgänge
verursachen die ındende Verpflichtungskraft VO  - elü  en, W as waren Kriterien ZU iNrer
„Lösung” olche Fragen mögen für Ordensleute 1M Vordergrun: stehen, wWenn S1e e1n Buch
mit dem obengenannten 1ıte sehen. Der VL. chlıeßt solche ematı nicht aus 29—34; L
179) ber sSein Hauptinteresse bildet S1e nıcht. leimenr geht ihm darum, die allge-
meine, systematisch-ethische, und VOIL em philosophisch argumentierende Problematik VON
Normenbegründung überhaupt erhellen helfen (10 {f) Die spezlelle Fragestellung dieser
Arbeit „lautet Wie aßt sich vernuni{tig ezüglı der sittlichen Richtigkeit DZW. Falschheit
des Gebens und Haltens VO. ersprechen und eiu  en argumentieren?” (12) SO „Ist diese
Untersuchung ausdruücklich exemplarisch gemeint“ (ebda.) Von diesem Ansatz her ist
methodisch gerechtiertigt, Argumentation aQus Schrift un! TIradition unberücksichtigt as-
S© Nur wird der Leser, 1ne Antwort auf die ben skizzierten Fragen (von Ordens-
euten) sucht, ler nıcht die Antwort iinden Das darf INa  - dem V{T. nicht ZU Vor-
wurifi machen, weil b Antwort nıcht geben ıll Um Fragestellung nach-
ugehen, legt Ginters die Arbeit ı1n Zzweıl eıle („Kapitel”) „Analyse der kte des Ver-
sprechens und elobens  ( und „Argumentationsweisen bezüglich der sıttlıchen Normierung des
Gebens un: Haltens VO. ersprechen und elübden Der ersie Teıil bringt unächst einiges
ZUC „Definition VOLN ‚Versprechen‘' und ‚Geloben *, anach ber el Arten VO:  - uße-
IUNY IN als „sprachliche Handlungen“; schließlich werden „Versprechen und Geloben“ als
gesellschaftli Institutionen eschrieben. Mit diesem erstien 'Teil hat sich \ das unda-
ment erarbeitet, VO:  } dem aQdusSs 1m zweiten, E AT recht SChwWI1eT1G gehaltenen Kapitel, VOeI-
schiedene Argumentationsweisen kritisch geprüft werden. el werden wel Grundansätze
herausgearbeitet: jene, die VO  - der inneren „Natur“ solcher kte aus argumentieren

Larenz, Kant, Reinach, 0SS und solche, die VO der ützlichkei der nsti-
tutionen hner anseizen (H. Prichard, Bassenge, 00T6e). In mınutl0ser edanken-
arbeıt geht V den einzelnen TIheorien nach und arbeitet, neben meılist sehr kritischen End-
beurteilungen, einzelne rauchbare Arbeitselemente heraus, das Universalisierungsprinzip
Kants Wichtig scheint die chrittweise und VOT Vermischung VO. Begriffen und Vermengun
VO. Kategorien immer wieder unerbı  ich ragende Darstellung, besonders dort, sS1e
den Geltungsanspruch der „Institution  ® ersprechen ben nıicht schon nacl Art der bekann-
ien „natural allacy”) einen 1]1schen AÄAnspruch se1ın Jäßt, ann aber doch ZUI Kategorie des
Ethischen durchstößt (  9— die starke Parallelisierung VOonNn ersprechen und Geloben
ın der acCcl gerechtfertigt ist (vgl ber die Unterscheidung, die der VT macht,
wäre e1gens überprüfen. DIie Trage ist für die Praxis des Ordenslebens relevant un!: soll
neben anderen, mehr theologischen spekten, ın ein1ıgen ausdrückli:  en Überlegungen iın dieser
Zeitschrift weiter entfaltet werden. Es wäre uch fragen, die Begriffsinhalte A  - el0-
ben und Gelübde allgemein akzeptiert und akzeptabel sind, daß hne weiteres darauf auf-
gebaut werden ann. Eın Blick 1n die es: dieser „Institution  4 ware ler S1'  erl nılf-
Teich GewWweESsSCNH, WOZU auch, aQus Gründen einNes besseren Sachverständnisses also „historisch-
genetisch“, nicht autiorıtallv argumentierend), die Herbeiziehung des en Testaments gehört

ıne theologische erufung auf dieses der ıne Besinnung auf dessen theologische
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„ITagweite ingegen 1eg nicht 1mMm selbstgewählten Ansatz des \Aı Weil 1U.  = Geloben (zZUu
ech als sprachlicher VOorgang eschrieben, VO dort AaUSs annn als „Institution (mit sehr
klarem Institutionsbegr1fi£) beschrieben wWiTrd, ıne Analyvse jenes Bereiches QUS, der urch-
QUSs auch philosophischen Überlegunge: offensteht und der das Gelübde 1n der faktischen Ge-
chichte der Deutungen, die INa.  D VO. ihm g1ıbt also nıCc notwendig theologisch!), VO' Ver-

sprechen unterscheidel. Es iıst jenes eutun!  uster, demzufolge 1 Gelübde eiwas ent-

profanisiert und somıit sakralisıert wird. Wie, wWwenNl die gefü.  S, starke Verbindlichkeit,
ber auch heutige eu VOTI dem Gelübde hierau{f eruhten Dann MU. allerdings zuerst

diese Kategorie philosophis: (anderwärts ann uch theologis „überprüft” werden. Daß
solche feinen KRiısse 1 Gebäude dieses Buches klafifen, wird ainem kleinen S5ymptom deut-

ıch der faktischen Ausgre: des prıvalen, unbeobachteten eliu  es (vgl Sf, Anm. 4 1
5 J 1 ö8, 179) el sind eı1ım V{. selbst, wıe gelegentliche emerkungen zeigen SE 68),
Ansatze gegeben; diese waren aber entfalten GEeEWECSECN, W as mindestens auch eın ucı

Religionsphilosophie einbezogen Das Buch kann der eigentlich theologischen Besinnung
Der gerade dadurch bleten, daß ın „unüblicher” Weise iıne menschliche, VOI

em uch kirchlich institutionalislıerite, Lebensäußerun: herangeht, die einerselts theoretisci
Olfenba aum als Problem empfunden wird, ın der Praxıs ber eın olches S1'  erTlll! dar-

stellt. Darüber hinaus 1st sicher auch, gerade des nıcht oft kontrovertlerten eisplel-
IThemas (13)s e1n Beitrag ZU. Normenproble Jler reilich ‚Ner fast wI1]1e e1n weılıterer
Baum 1 schunge. Lippert

PICARD, Paul Zölibatsdiskussion ımm katholischen Deutschland der Aufklärungszeit.
Auseinandersetzung mit der kanonischen Vorschrift 1mM Namen der Vernunft und der
Menschenrechte. Moraltheologische GStudien. Historische Abt. Hrsg \w Josef Georg
Ziegler. 3, Düsseldorf 1975 Patmos-Verlag. 415 9r kart.
Es ist bekannt, daß das Zölibatsinstitut der lateinischen Kirche mehr als einmal 1mM auie
der Kirchengeschichte Gegenstand lebhafter Diskussion Wal, 1 I Jahrhundert 1mM Z.uU-

sammenhang mit der SO Gregorianischen Reform un! 1 Rahmen der urcl die eIi0OT-
matıon ausgelösten Krı1se. Dıie vorliegende Studie befaßt sich mit Werden und Verlauf der
Zölibatsdiskussion 1 aufgeklärten katholischen Deutschland VOL un! nach 1800
Der ersie Teil der Untersuchung, der der orgeschichte der spätneuzeitlichen Kritik
Priesterzoölibat nachgeht, weıst nach, daß VOT en Dingen een der französischen Aufklä-
Tung sind, die 1n Verbindung miıt der damals 1n Deutschland verbreiteten antiklösterlichen
1MM)' und untier Einbeziehung VO.  = alters her beklagter Mißstände unter dem zOllbatiaren
Klerus die kontroverstheologische Ta des 0O11Dats 1n eine auch innerkirchlich diskutierte
Problematik verwandelt.
Im zweiten Teil der Studie stellt der Verfasser 1n TEl großen Ahbschnitten den sehr
omplexen, VOIl mehrfachem Auf und gekennzei  netien Verlauf der Diskussion dar, anye-
iangen VO.  - den literarischen Auseinandersetzungen ın der Ara Joseis I ber die FEntwick-
lung, die die Diskussion 1n augenfälliger Abhängigkeit VON der poliıtischen Entwicklung
1n Frankreich nimmt, bis hin Z.U. Diskussionsverlauf seit 1817, der 1mM Kraftfeld zwischen
Landeskir:  entum und apsttum sSTEe. un nach einem etzten Höhepunkt erstaunlich schnell
versandet.
Der abschließende drıtte Teil, der een und Motiven der Diskussion nachgenht, soll e1Nn
wenlg ausführli  er referiert werden, weil hier eiwas VOII der inneren 0gl des Diskus-
sSioNnsverlauifs deutlich WITd.
Eın entscheidender Faktor der Zölibatsdiskussion ın dem 1ler behandelten Zeitraum Wäl

zweilellos der Motivkomplex, der gewöÖöhnlich mit dem Stichwort ‚Aufklärung gekennzeichnet
wWITd. Die Aufklärung überwand nicht 195008 die Kontroversistenhaltung, sondern uch
miıt ihrem pädagogischen un! pastoralen Interesse einen 1CH für die Problemüi{älle des
Priesterzoölibats Dıie An{firagen, die VO ihr her den Zölibat geste. wurden, 1
wesenlil:ı  en diese Tel ist der Z.ölıbat vernüni{tig, ıst naturgemäß und entspricht den
fundamentalen Menschenrechten? Von diesen niragen her wurde VO. Zölibatsgegnern kon-
statiert, der Zölibat c@1 bevölkerungspolitisch NıCI veriretiten und sSei — weıl standesbildend

1n Hindernis au{f dem Wege der Integration des Klerus 1n das neuzeitliche taatswesen
widerstrebe der atiur des Menschen, der die Zeugungsfähigkeit gehöre und mißachte

amı letztlich e1n fundamentales ens  enrecht.
Unübersehbar auchen ın der Diskussion ann auch alte TODleme wieder auf, die Täa!
nach Giesetz und Telheit, die rage ach der tatsächlichen Möglichkeit, IUr immer nthalt-
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